
lsb h – Vereinsförderung und –beratung 

MERKBLÄTTER 
 
 

Auszug aus dem Skript Vereinssteuerrecht  
Verfasserin ist Dipl.-Finanzwirt (FH) Edith Dirnberger-Oligmüller, Steuerberaterin 

Vereinssteuerrecht 
 

Übungsleiter, Trainer und Betreuer 
 
 

Selbständige Übungsleiter 
(keine hauptberufliche Tätigkeit) 
 

 Unselbständige Übungsleiter 
„Arbeitnehmer“ 

 
Einkommensteuer: 
Übungsleiter, Trainer und auch Betreuer, 
die nicht mehr als 6 Stunden pro Woche 
für denselben Verein tätig sind und selb-
ständig sind, ohne durch den Verein wei-
sungsgebunden und/oder in den Verein 
fest eingegliedert zu sein, können als 
Selbständige beurteilt werden. 

  
Lohnsteuer: 
Übungsleiter, Trainer und auch Be-
treuer, die wöchentlich mehr als 
6 Stunden mit oder ohne Festgehalt 
in den Verein eingegliedert und wei-
sungsgebunden sind, gelten als Ar-
beitnehmer. 
Dies soll auch für  Fußballtrainer 
gelten, die Liga-Vereine trainieren!  

   
Folgen:  Folgen: 
Die steuerfreie Aufwandsentschädigung 
i. H. v.  €  1.848,-- jährlich wird gewährt. 
(Bitte Bestätigung vom Übungsleiter un-
terschreiben lassen, dass er den Freibe-
trag nur bei diesem Verein in Anspruch 
nimmt.) 
 

 Die steuerfrei bleibende Aufwands-
entschädigung i. H. v.   €  1.848,-- 
jährlich  kann gewährt werden. 
(Bitte Bestätigung unterschreiben 
lassen!). 
 
Die Mini-Job-Regelung kann ange-
wandt werden. 

 
Für den übersteigenden Betrag gilt: 
Der Übungsleiter muss den überstei-
genden Betrag in seiner Einkommen-
steuererklärung versteuern. 
 
Zu den einkommensteuerpflichtigen Ein-
nahmen gehören auch z. B. erstattete 
Reisekosten, Übernahme von Kosten für 
die Übungsleiterfortbildung, usw. 
 
Sozialversicherung:  
Bei selbstständigen Lehrern/ 
Übungsleitern besteht 
-    Krankenversicherungspflicht und 
-    Rentenversicherungspflicht 
 

  
Für den übersteigenden Betrag gilt: 
Der Verein muss den Lohnsteuer-
abzug vornehmen. 
 
 
Sozialversicherung: 
Die sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften sind zu beachten. 
(siehe auch Arbeitnehmer des Ver-
eins und Mini-Jobs) 
 

 
Als Übungsleiter gelten nicht: 
Vorstand, Kassierer, Geschäftsführer, Verbandsfunktionäre 


